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Tagesordnung zur Sitzung des
Verwaltungsausschusses der Stadt Bad Düben 

am 6. Februar 2018 

um: 18.30 Uhr
im: Rathaus, Ratssaal, Markt 11, Bad Düben

öffentlicher Teil:

0. Feststellung der Beschlussfähigkeit
1. Empfehlung zur Tagesordnung
2. Bestätigung der Niederschrift

3. Beratung und Beschlussfassung „Vergabe zur Baumaßnahme – Barri-
erefreier Ausbau der Bushaltestelle in der Wittenberger Straße in Bad 
Düben“

4. Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von Los 9 – Trocken-
bauarbeiten im Rahmen der Baumaßnahme „Sanierung Wohnhaus mit 
Ölmühle Obermühle Bad Düben“

5. Beratung und Beschlussfassung zum Bauantrag „Änderungen am 
Wohngebäude und Errichtung eines Anbaus“, Blücherstraße 27, Flur 
5, Flurstück 108 in Bad Düben

6. Beratung und Beschlussfassung zum Vorantrag „Neubau eines Einfa-
milienhauses“, Lange Straße 4C, Flur 4, Flurstück 10/39 und 10/53 in 
Bad Düben

sowie ein nichtöffentlicher Teil

Beschlussübersicht

Der Verwaltungsausschuss hat am 2. Jnauar 2018 folgenden Beschluss 
gefasst:

Beschluss-Nr. 1/18
Der Verwaltungsausschuss beschließt die Vergabe Los 2 – Abbruch- und 
Rückbauarbeiten, Entsorgung – im Rahmen der Baumaßnahme „Natur-
SportBad Dübener Heide“ an die Firma Beton- und Recycling GmbH aus 
Bad Düben.

Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle im 
OT Hammermühle (Höhe Freibad)

Die Stadtverwaltung Bad Düben plant, die Bushaltestelle in der Wittenber-
ger Straße, Höhe Abzweig Freibad, beidseitig barrierefrei auszubauen. Die 
Anforderungen an die Barrierefreiheit erfordern die Umsetzung vorgeschrie-
bener Kriterien, welche in den vorhandenen Haltestellenbereichen nicht re-
alisiert werden können. Für die westliche Haltestelle (Freibadseite) wird die 
nördliche Einfahrt zum Freibad zurückgebaut und der Haltestellenbereich 
nach Norden erweitert. Die Haltestelle auf der Ostseite der Wittenberger 
Straße, die sich zwischen Mühlläufer und Hammerweg befindet, wird 

südlich der Einfahrt zum Mühlläufer verlegt. Im Zuge der Baumaßnahme 
müssen die beiden Linden auf dem Verkehrsdreieck leider gefällt werden. 
Auf der verbleibenden Grünfläche werden vier neue Bäume gepflanzt. Das 
Buswartehäuschen wird durch einen neuen Fahrgastunterstand ersetzt. Die 
Baumfällungen sollen bis zum 28. Februar 2018 erfolgen. Die Baudurch-
führung beginnt voraussichtlich im März bei entsprechender Witterung. 
Während der Bauzeit von ca. zwei Monaten bleibt die Wittenberger Straße 
eingeschränkt befahrbar. Für die westliche Haltestelle wird eine Ersatzhal-
testelle eingerichtet. Die Planungsunterlagen zur Baumaßnahme können 
im Bau- und Bürgeramt während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

Bundeswehr warnt vor Gefahren

Auf Gefahren beim unberechtigten Betreten des Standortübungsplatzes Bad 
Düben/Tiglitzer Forst macht der Standortälteste, Herr Oberst Peer Luthmer, 
aufmerksam. Der Standortübungsplatz im Tiglitzer Forst ist militärischer 
Sicherheitsbereich und als solcher durch Schilder gekennzeichnet. Danach 
ist das Betreten und Befahren mit Kraftfahrzeugen, Motorrädern und Fahr-
rädern durch Unbefugte durchgehend (auch an Wochenenden) verboten, 
ebenso wie das Berühren und Aneignen von Gerät und Munition oder Mu-
nitionsteilen. Besonders Kinder sind hierbei erheblichen Gefahren aus-
gesetzt. Die Information in den Schulen durch das Lehrpersonal wird 
angeregt und dringend empfohlen. Beim Schießen der Truppe sind die 
Absperrschranken, aufgezogene rote Warnflaggen und Schilder zu beach-
ten sowie Anweisungen von Absperrposten strikt zu befolgen. Auch bei 
nicht aufgezogener roter Warnflagge werden Manövermunition, Schall-, 
Rauch- und Darstellungsmunition verwendet. Das Verbot zum Betreten 
des Übungsplatzes ist durch die Beschilderung am Platzrand ausreichend 
kenntlich gemacht. Geöffnete Schranken auf dem Übungsplatz bedeuten 
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keine Freigabe zum Betreten des Übungsgeländes für die Öffentlichkeit. 
Leider weisen ältere Wanderwegkarten den Standortübungsplatz nicht als 
militärisches Sperrgebiet aus. Diese falschen Karten berechtigen aber nicht 
zum Betreten des Platzes. Derzeit sind als Wanderwege der „Mühlenwan-
derweg“ sowie der „Fernreitweg“ am Süd-Ost-Rand des Übungsplatzes für 
die Nutzung genehmigt. Die Benutzung der entsprechenden Wege erfolgt 
auf eigene Gefahr, das Verlassen innerhalb des Standortübungsplatzes 
ist verboten. Mit Beeinträchtigung durch übende Truppe muss jederzeit 
gerechnet werden. Die Bundeswehr unternimmt große Anstrengungen, 
um den Umweltschutz in allen Belangen Rechnung zu tragen. Aus diesem 
Grund wird darauf verwiesen, dass Müll- und Schrottablagerungen auf 
dem Übungsplatz strengstens verboten sind. Zuwiderhandlungen werden 
zur Anzeige gebracht. Die Waldbrandgefahrenstufen und die daraus re-
sultierenden Verhaltensweisen sind der örtlichen Presse zu entnehmen.

Der Standortälteste

Schießwarnung für den Standortübungsplatz 
Delitzsch, Teil „Tiglitzer Forst“ in Bad Düben

24., 25., 29., 30. und 31. Januar 2018 in der Zeit von 7 bis 17 Uhr auf der 
Waldkampfbahn.

Zweckverband Abwassergruppe 
Dübener Heide, Bad Düben

Ortsübliche Bekanntmachung 

Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Abwassergruppe Dübener 
Heide, Bad Düben tagt am Mittwoch, den 31. Januar 2018 um 18.00 
Uhr, im Sitzungsraum des Verwaltungsgebäudes der Kläranlage Altenhof 
10, Bad Düben. 

Es ist folgende Tagesordnung vorgesehen:

I. Öffentlicher Teil
1. Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresabschlusses 

2015
2. Beratung und Beschlussfassung zum öffentlich-rechtlichen Vertrag 

Schmutzwassereinleitung Gemeinde Laußig 
3. Information zu laufenden Baumaßnahmen 
4. Sonstiges/Bekanntgabe/Anfragen

Diese Sitzung wird hiermit gemäß § 36 Abs. 4 SächsGemO ortsüblich 
bekannt gegeben.

Kurse und Veranstaltungen im Februar/
März 2018 in Bad Düben

Thomas Liegau, Pädagogischer Mitarbeiter in 04838 Eilenburg, Dr.-Külz-
Ring 9, Tel.: 03423 / 70044-12, Fax: 03423 / 7004429-41

1. Februar GFEB50191 Computer-Einsteigerkurs 
7. Februar GFEB40620 Englisch-Grundkurs A1.2 in Laußig
26. Februar GFEB40693 Englisch-Grundkurs A1.4
26. Februar GFEB40690 Englisch-Grundkurs A1.1 (Anfänger)
27. Februar GFEB40699 Englisch Fortgeschrittene B2
28. Februar GFEB40697 Englisch Fortgeschrittene B1
28. Februar GFEB40691 Englisch-Grundkurs A1.1 (Anfänger)
1. März GFEB21480 Nähen lernen
Informationen sowie Anmeldungen unter: www.vhs-nordsachsen.de

Gelbe Säcke 

Bitte versuchen Sie, Ihre gelben Säcke erst am Abfuhrtag bis 6 Uhr gut 
sichtbar vor dem Privatgrundstück zur Abholung bereitzustellen. Sollte 
dies nicht möglich sein, darf der gelbe Sack frühestens am Abend vorher 
bereitgestellt werden. Durch diese Regelung soll die Entstehung von 
Dreckecken und das Zerreißen der Säcke verhindert werden. Gelbe Säcke 
erhalten Sie bei der Stadtverwaltung Bad Düben in der Zentrale. Sie haben 
Fragen? Auf https://www.asg-nordsachsen.de finden Sie ausführliche 
Informationen und die Tourenpläne. 

Aufforderung zur Anmeldung 
unbekannter Rechte

In der Stadt Bad Düben wurde aufgrund der §§ 64, 54, 55 Abs. 3 Land-
wirtschaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i.V.m. §§ 103c Abs. 2 und 86 
Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), in der heute 
geltenden Fassung i.V.m. § 20 des Gesetzes zur Ausführung des Flurbe-
reinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem 
Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (Sächs-
GVBl. S. 1429) in der heute geltenden Fassung die Durchführung eines 
Verfahrens des freiwilligen Landtausches angeordnet.

Zum Neuordnungsgebiet gehören: von der Gemarkung Bad Düben, Flur 
15, die Flurstücke 31/1 und 31/2

Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung 
am Neuordnungsverfahren berechtigen, sind nach § 55 Abs. 3 LwAnpG 
i.V.m. §§ 103b Abs. 1 Satz 2, 14 Abs. 1 Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) 
innerhalb von drei Monaten nach dieser Bekanntmachung schriftlich beim 
Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung, 04855 Torgau 
oder zur Niederschrift beim Landratsamt Nordsachsen, Amt für Länd-
liche Neuordnung, Dr.-Belian-Straße 5, 04838 Eilenburg als zuständiger 
Flurneuordnungsbehörde anzumelden. Die Frist beginnt mit dem ersten 
Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Auf Verlangen des Landratsamtes 
Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung hat der Anzumeldende sein 
Recht innerhalb einer vom Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche 
Neuordnung zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist wird der Anmeldende nicht mehr beteiligt. Werden Rechte erst 
nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so 
kann das Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung die 
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§ 14 Abs. 2 
FlurbG). Der Inhaber eines nicht aus dem Grundbuch ersichtlichen Rechts 
muss die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist 
durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden 
ist (§ 14 Abs. 3 FlurbG).

Eilenburg, den 3. Januar 2018

gez. Hindemith
Sachgebietsleiter

Aktiv und selbstbestimmt im Alter – 
Alltagsbegleiter unterstützen 

Ihr Ziel ist es, möglichst lange, auch im fortgeschrittenen Alter, den Alltag 
zu Hause selbst zu gestalten? Gern unterstützen Sie dabei Alltagsbegleiter. 
Ob beim gemeinsamen Einkauf, der Wahrnehmung von Terminen, einem 
gemeinsamen Spaziergang, bei fröhlichen Spielenachmittagen, Kaffee-
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Name:

Ja, ich könnte mir vorstellen, als Alltagsbegleiter tätig zu werden.

Ja, ich kann mir vorstellen, einen Alltagsbegleiter in Anspruch zu nehmen.

Vorname: Geburtsdatum:

Anschrift:

Telefonnummer:

runden und beim Vorlesen, gemeinsam ist vieles möglich, leichter und 
angenehmer. Möchten Sie die Unterstützung durch einen Alltagsbetreuer 
nutzen? Begleiten Sie bereits einen Senior oder möchten Sie Alltagsbe-
gleiter in Bad Düben werden?

Ausführliche Informationen erhalten Sie:
• Aphasiker-Zentrum-Nordsachen e.V. (in der Reha-Klinik Bad Düben, 

  Gustav-Adolf-Straße 15) unter der Telefonnummer 034243 / 2610 
  montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12.30 Uhr.
• Stadtverwaltung Bad Düben, Bereich Soziales, Frau Paul, Markt 11
  zu den Sprechzeiten (Tel. 034243 / 722-53)

Gern können Sie uns Ihre Kontaktdaten auch schriftlich mitteilen. Wir 
setzen uns mit Ihnen in Verbindung.
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VERANSTALTUNGEN FEBRUAR
bis 28.02. Sonderausstellung mit Malerei von Anke Jahn (Eilenburg), NaturparkHaus
02.02.
19.31 HKV Helau! – der Kurstädtische Hammermühler Karneval Verein e.V.
 Bad Düben lädt ein, im Speiseraum Reha-Zentrum
03.02.
09.00 Wanderung „Auf den Spuren des Alaun“, Treff: Haupteingang Reha-Zentrum
14.00 Volleyball-Bezirksklasse: SV Bad Düben – SV Lok Engelsdorf III &
 TSG Markkleeberg 1903 V (Damen), Sporthalle Oberschule
04.02.
09.00 Stadtführung, Treff: Haupteingang Reha-Zentrum
05.02.
19.00 Konzert mit dem Chor der Arbeiterwohlfahrt Bad Düben,
 im Vortragsraum Reha-Zentrum
08.02.
17.00 Kreativkurs „Valentinstagsgestecke gestalten“,
 Voranm. (Tel.: 0176 / 43435991), Der Kreativladen (Altstädter Straße 9)
19.31 Weiberfastnacht „Traumschiff Surprice“ des HKV, HEIDE SPA Kursaal
09.02.
19.00 Konzert mit dem Volkschor Eilenburg, im Vortragsraum Reha-Zentrum
19.00 Sonderausstellungseröffnung „Werksschau“ von Kunstmaler Bernd Garbe 

(Tornau), Ausstellung bis 01.04., NaturparkHaus
10.02.
15.00 Zempern & Fasching mit den Kindern, Bürgerhaus Tiefensee 
19.11 Große Karnevalsfete „Wir heben ab“ mit dem HKV, HEIDE SPA Kursaal
11.02.
15.11 HKV-Kinderkarneval, „Märchenhaft“, HEIDE SPA Kursaal

13.02.
19.00 Multivisionsshow „Karibik extraordinär!“, im Vortragsraum Reha-Zentrum
14.02.
15.00 Rentnerfasching, Bürgerhaus Tiefensee 
16.02.
22.00 – 01.00 Schwimmen bei Kerzenschein zum Valentinstag, Eintritt: 13 €,
 HEIDE SPA Badelandschaft
19.00 Deutsche Schlager und stimmungsvolle Musik,
 im Vortragsraum Reha-Zentrum
18.02.
09.00 Stadtführung, Treff: Haupteingang Reha-Zentrum
10.00 – 12.00 Tausch von Briefmarken und Ansichtskarten, Gaststätte „Hammermühle“
20.02.
19.00 Lichtbildervortrag „Bad Düben – lebens und liebenswert“,
 im Vortragsraum Reha-Zentrum
22.02.
17.00 Kreativkurs „Schilder selber machen“, Voranm. (Tel.: 0176 / 43435991),
 Der Kreativladen (Altstädter Straße 9)
19.00 Kabarettistischer Eintopf „An Worten satt“, im Vortragsraum Reha-Zentrum
25.02.
19.00 „Musenküsse“ von und mit dem Liedermacher Werner Volkmar,
 im Vortragsraum Reha-Zentrum
28.02.
19.30 Fermate – Innehalten zum Monatsende, „Musik für Gitarre und Gesang“ 

mit Roger Tristao Adao und Jana Reiner, Eintritt: 6 € an der Abendkasse,
 Evangelische Stadtkirche St. Nikolai


